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Artikel 44:Verfahren für den Beitritt zur Union

Jeder europäische Staat, der Mitglied der Union werden möchte, kann seinen Antrag an den Rat
richten. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden von diesem Antrag
unterrichtet. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung
des Europäischen Parlaments, das mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder beschließt über die
Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Die Bedingungen und Modalitäten der Aufnahme werden
durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt. Das
Abkommen bedarf der Zustimmung des Europäischen Parlaments und der Ratifikation durch
alle Vertragsstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften.

Explanation (if any) :

Ein Grundsatzbeschluss über einen Beitrittsantrag sollte vor Aufnahme der Verhandlungen
erfolgen, denn nach Abschluss der mehrjährigen Verhandlungen ist de facto kaum noch eine
Ablehnung möglich.

Die Beitrittsabkommen enthalten die Regeln über die Anwendung des Acquis communautaire.
Dieser wird nach dem neuen Gesetzgebungsverfahren des Verfassungsvertrages vom Europäischen
Parlament und vom Ministerrat beschlossen. Deshalb ist es folgerichtig, dass auch das Europäische
Parlament den Beitrittsverträgen zustimmt.


